
 

Die Kanzlei "Bernard Korn & Partner" 

und das Bundesverfassungsgericht 

Der Vorsitzende Richter Holger Thiel, die Richterin Sonja Hurek sowie die Richterin 

Dr. Katharina Saar vom Landgericht Berlin wurden von den 22 Rechtsanwälten der 

Anwaltskanzlei "Bernard Korn & Partner" 

(1) Michael Bernard, (2) Timo Korn, (3) Prof. Dr. Hanno M. Kämpf, (4) Anna 

Deus-Cörper, (5) Umberto Ricci, (6) Jens van Boekel, (7) Sven Hartmann, (8) 

Denis Skaric-Karstens, (9) Daniela Hery LL.M., (10) Timo Berneit, (11) Sonja 

Guettat, (12) Jessica Hamed, (13) Hanna Wöllstein, (14) Harry Korban, (15) 

Svenja Nünke, (16) Jennifer Esposito, (17) Tamara Strothmann, (18) Sandra 

Ingenbrand, (19) Renata Cordeiro da Silva, (20) Melanie Göttelmann, (21) Marc 

Großmann, (22) Regina Kudaschov 

wegen des Verdachtes des Verbrechens der Rechtsbeugung angezeigt, wobei Anwältin 

Jessica Hamed als Wortführerin "zu Recht" eine hohe Strafe für die Berliner Richter 

erwartet (siehe das Radio-Interview http://www.chillingeffects.de/jessica-hamed.htm ): 

Jessica Hamed: Die Rechtsbeugung ist ein Verbrechenstatbestand, Mindeststrafe 

ein Jahr, also auch zu Recht mit hoher Strafandrohung versehen. 

Die 22 Anwälte von "Bernard Korn & Partner" ignorieren jedoch die "manchmal 
unverständlichen" Entscheidungen des Verfassungsgerichts. Zum Beispiel schreibt 

Prof. Dr. Dr. Bernd von Heintschel-Heinegg (siehe https://community.beck.de): 

"Das BVerfG entscheidet im Zweifel für die Meinungsfreiheit, auch wenn darunter 

den Ehrenschutz leidet. Seit vielen Jahren ist für die Karlsruher Richter die 

Meinungsfreiheit unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der 

Gesellschaft, eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Für eine freiheitlich-

demokratische Staatsordnung sei die Meinungsfreiheit schlechthin konstituierend. – 

Vor diesem Hintergrund ist die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zu sehen, 

auch wenn sie auf den ersten Blick manchmal unverständlich erscheinen mag." 

Wenn Richter Holger Thiel usw. das Verbrechen der Rechtsbeugung begangen hätten, 

dann würden Verfassungsrichter durch ihre eigene "manchmal unverständliche" 
Rechtsprechung (siehe unten) ebenfalls das Verbrechen der Rechtsbeugung begehen. 

Das glaubt weder der Weihnachtsmann noch der Osterhase. Jessica Hamed und ihre 

Kollegen von "Bernard Korn & Partner" haben die Berliner Richter Holger Thiel usw. 

zu Unrecht des Verbrechens der Rechtsbeugung beschuldigt (zu weiteren Einzelheiten 

siehe http://www.chillingeffects.de/kuenast.pdf usw.). 

http://www.chillingeffects.de/jessica-hamed.htm
https://community.beck.de):
http://www.chillingeffects.de/kuenast.pdf


- Bevollmächtigte: Rechtsanwältin Rita Belter,
Karl-Liebknecht-Straße 52, 04275 Leipzig -

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 257/14 -

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn B…,

gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts München vom 18. Dezember 2013
- 4 OLG 13 Ss 571/13 -

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Vizepräsidenten Kirchhof,

den Richter Masing

und die Richterin Baer

am 17. Mai 2016 einstimmig beschlossen:

1. Der Beschluss des Oberlandesgerichts München vom 18. Dezember
2013 - 4 OLG 13 Ss 571/13 - verletzt den Beschwerdeführer in seinem
Grundrecht aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes.

2. Die Entscheidung wird aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten Ent-
scheidung an das Oberlandesgericht München zurückverwiesen.

3. Der Freistaat Bayern hat dem Beschwerdeführer die ihm im Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren entstandenen notwendigen Auslagen zu
erstatten.

4. Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit im Verfassungs-
beschwerdeverfahren wird auf 25.000 € (in Worten: fünfundzwanzig-
tausend Euro) festgesetzt.
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G r ü n d e :

I.

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen eine strafgerichtliche Verurteilung
wegen Beleidigung gemäß § 185 StGB.

1. Beim Besuch eines Fußballspiels im Oktober 2012 trug der Beschwerdeführer ei-
ne schwarze Hose, die im Gesäßbereich großflächig mit dem Aufdruck ACAB be-
druckt war. Nach dem Spiel verließ er in einer Gruppe weiterer Fußball-Fans das Sta-
dion auf einem Weg, der vor einigen dort eingesetzten Bereitschaftspolizisten
vorbeiführte. Dabei wurden die Bereitschaftspolizisten auf den gut sicht- und lesba-
ren Aufdruck ACAB aufmerksam. Einer der Bereitschaftspolizisten erstattete Anzeige
gegen den Beschwerdeführer.

2. Das Amtsgericht verurteilte den Beschwerdeführer wegen Beleidigung gemäß §§
185, 194 StGB zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 30 €. Es sei allgemein
bekannt, dass die Buchstaben „ACAB“ eine Abkürzung für den Satz „all cops are bas-
tards“ darstellten. Die Bezeichnung eines Polizeibeamten als „Bastard“ sei zweifels-
frei ehrverletzend. Es handle sich auch nicht um eine straflose Kollektivbeleidigung,
da eine Individualisierung auf einen abgegrenzten Personenkreis stattgefunden ha-
be. Die Äußerung habe sich gegen sämtliche Polizisten gerichtet, die im Rahmen des
Fußballspiels im Einsatz waren. Der Beschwerdeführer habe um die hohe Polizeiprä-
senz während des Fußballspiels gewusst und dabei billigend in Kauf genommen,
dass Polizeibeamte während des Spiels den Aufdruck wahrnehmen und sich in ihrer
Ehre verletzt fühlen.

3. Das Landgericht wies die Berufungen des Beschwerdeführers und der Staatsan-
waltschaft unter Bezugnahme auf die Entscheidungsgründe der amtsgerichtlichen
Entscheidung als unbegründet zurück. Eine Rechtfertigung komme weder nach §
193 StGB noch gemäß Art. 5 GG in Betracht. Der Angeklagte sei sich bewusst gewe-
sen, dass er sich im Stadion einer anonymen Vielzahl von Polizeibeamten gegen-
übersehen würde und auf den Zu- und Abwegen einzelnen Polizeibeamten oder
gruppenweise auftretenden Polizeibeamten begegnen würde. Er habe mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit damit rechnen müssen, dass einzelne Polizeibe-
amte die auf Gesäßhöhe positionierte Aufschrift sehen und sich daran stören wür-
den. Es handle sich um eine Äußerung unter einer Kollektivbezeichnung, die jedoch
unter anderem auch konkret gegenüber durch persönliches Aufeinandertreffen indivi-
dualisierten Personen kommuniziert würde. Bei der Abwägung, inwieweit hier das
Recht der freien Meinungsäußerung des Angeklagten durch eine eventuelle Strafbar-
keit beeinträchtigt werden könne, sei kein ausreichender Anlass für gerade diese
Meinungsäußerung zu erkennen. Dem Beschwerdeführer sei es allein um die Diffa-
mierung und persönliche Herabsetzung der angegriffenen Personen gegangen.

4. Die gegen das landgerichtliche Urteil eingelegte Revision des Beschwerdefüh-
rers verwarf das Oberlandesgericht als offensichtlich unbegründet.
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5. Mit seiner Verfassungsbeschwerde wendet sich der Beschwerdeführer gegen
den Beschluss des Oberlandegerichts und rügt die Verletzung seines Grundrechts
auf Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG, auf willkürfreie Behandlung durch
Polizei und Justiz gemäß Art. 3 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG, und des Be-
stimmtheitsgebots (Art. 103 Abs. 2 GG).

6. Das Bayerische Staatsministerium der Justiz äußerte sich dahingehend, dass die
Verfassungsbeschwerde unbegründet sei. Die Akten des Ausgangsverfahrens lagen
dem Bundesverfassungsgericht vor.

II.

Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG zur
Entscheidung angenommen, weil dies zur Durchsetzung der Grundrechte des Be-
schwerdeführers angezeigt ist. Die Voraussetzungen für eine stattgebende Kammer-
entscheidung liegen vor (§ 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG).

1. Das Bundesverfassungsgericht hat die maßgeblichen Fragen bereits entschie-
den. Dies gilt namentlich für den Einfluss des Grundrechts der Meinungsfreiheit bei
Auslegung und Anwendung von dieses Grundrecht beschränkenden Strafvorschrif-
ten (vgl. BVerfGE 43, 130 <136 f.>; 82, 43 <50 ff.>; 93, 266 <292 ff.>).

2. Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig und im Sinne des § 93c Abs. 1 Satz 1
BVerfGG offensichtlich begründet. Die angegriffene Entscheidung verletzt den Be-
schwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.

a) Die strafrechtliche Verurteilung des Beschwerdeführers greift in die Freiheit der
Meinungsäußerung ein. Das Tragen der Hose mit der Aufschrift „ACAB“ fällt in den
Schutzbereich des Grundrechts. Meinungen sind im Unterschied zu Tatsachenbe-
hauptungen durch die subjektive Einstellung des sich Äußernden zum Gegenstand
der Äußerung gekennzeichnet. Sie enthalten sein Urteil über Sachverhalte, Ideen
oder Personen (BVerfGE 93, 266 <289>). Sie genießen den Schutz des Grund-
rechts, ohne dass es darauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos,
emotional oder rational ist, als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos einge-
schätzt wird (BVerfGE 90, 241 <247>; 124, 300 <320>).

Die Gerichte sind davon ausgegangen, dass der Aufdruck „ACAB“ für die englische
Parole „all cops are bastards“ steht. Da diese Auflösung der Buchstabenfolge sowohl
bei der Polizei als auch bei den Äußernden allgemein bekannt ist, begegnet es kei-
nen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass die Verwendung der Buchstabenfolge
der Äußerung der Aussage gleichgestellt wird. Die Gerichte haben sich hinreichend
mit möglichen weiteren Deutungsmöglichkeiten auseinandergesetzt und sind mit
schlüssigen Erwägungen zu dem naheliegenden Ergebnis der genannten Auslegung
gelangt. Es handelt sich um eine Meinungsäußerung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Satz
1 GG. Die Parole ist nicht von vornherein offensichtlich inhaltlos, sondern bringt eine
allgemeine Ablehnung der Polizei und ein Abgrenzungsbedürfnis gegenüber der
staatlichen Ordnungsmacht zum Ausdruck (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer
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des Ersten Senats vom 26. Februar 2015 - 1 BvR 1036/14 -, NJW 2015, S. 2022).

b) Das Grundrecht der Meinungsfreiheit ist nicht vorbehaltlos gewährleistet, son-
dern unterliegt nach Art. 5 Abs. 2 GG den Schranken, die sich aus den allgemeinen
Gesetzen sowie den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in
dem Recht der persönlichen Ehre ergeben. § 185 StGB ist als allgemeines Gesetz
geeignet, der freien Meinungsäußerung Schranken zu setzen (vgl. BVerfGE 93, 266
<290 f.>).

c) Der in der Verurteilung liegende Eingriff in die Meinungsfreiheit ist nicht gerecht-
fertigt, weil die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Anwendung und Ausle-
gung des § 185 StGB als Schranke der freien Meinungsäußerung nicht gewahrt sind.

Die Auslegung und Anwendung der Strafgesetze ist grundsätzlich Aufgabe der
Fachgerichte. Gesetze, die in die Meinungsfreiheit eingreifen, müssen jedoch so in-
terpretiert werden, dass der prinzipielle Gehalt dieses Rechts in jedem Fall gewahrt
bleibt. Es findet eine Wechselwirkung in dem Sinne statt, dass die Schranken zwar
dem Wortlaut nach dem Grundrecht Grenzen setzen, ihrerseits aber aus der Erkennt-
nis der grundlegenden Bedeutung dieses Grundrechts im freiheitlich demokratischen
Staat ausgelegt und so in ihrer das Grundrecht begrenzenden Wirkung selbst wieder
eingeschränkt werden müssen (vgl. BVerfGE 7, 198 <208 f.>; 93, 266 <292>; 124,
300 <342>; stRspr).

Die Meinungsfreiheit findet in den allgemeinen Gesetzen und der durch diese ge-
schützten Rechte Dritter ihre Grenze. Dies ist der Fall, wenn eine Meinungsäußerung
die Betroffenen ungerechtfertigt in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der
durch sie geschützten persönlichen Ehre verletzt. Dabei kann eine herabsetzende
Äußerung, die weder bestimmte Personen benennt noch erkennbar auf bestimmte
Personen bezogen ist, sondern ohne individuelle Aufschlüsselung ein Kollektiv er-
fasst, unter bestimmten Umständen auch ein Angriff auf die persönliche Ehre der Mit-
glieder des Kollektivs sein (vgl. BVerfGE 93, 266 <299>). Je größer das Kollektiv ist,
auf das sich die herabsetzende Äußerung bezieht, desto schwächer kann auch die
persönliche Betroffenheit des einzelnen Mitglieds werden, weil es bei den Vorwürfen
an große Kollektive meist nicht um das individuelle Fehlverhalten oder individuelle
Merkmale der Mitglieder, sondern um den aus der Sicht des Sprechers bestehenden
Unwert des Kollektivs und seiner sozialen Funktion sowie der damit verbundenen
Verhaltensanforderungen an die Mitglieder geht. Auf der imaginären Skala, deren ei-
nes Ende die individuelle Kränkung einer namentlich bezeichneten oder erkennbaren
Einzelperson bildet, steht am anderen Ende die abwertende Äußerung über mensch-
liche Eigenschaften schlechthin oder die Kritik an sozialen Einrichtungen oder Phä-
nomenen, die nicht mehr geeignet sind, auf die persönliche Ehre des Individuums
durchzuschlagen (BVerfGE 93, 266 <301 f.>). Es ist verfassungsrechtlich nicht zuläs-
sig, eine auf Angehörige einer Gruppe im Allgemeinen bezogene Äußerung allein
deswegen als auf eine hinreichend überschaubare Personengruppe bezogen zu be-
handeln, weil eine solche Gruppe eine Teilgruppe des nach der allgemeineren Gat-
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tung bezeichneten Personenkreises bildet (vgl. BVerfGE 93, 266 <302 f.>).

Diese verfassungsrechtlichen Maßstäbe hat das Oberlandesgericht durch die An-
nahme einer hinreichenden Individualisierung des negativen Werturteils verkannt. Es
weist nicht in verfassungsrechtlicher tragfähiger Weise auf, dass sich die hier in Rede
stehende Äußerung auf eine hinreichend überschaubare und abgegrenzte Personen-
gruppe bezieht. Hierfür reicht es nicht, dass die im Stadion eingesetzten Polizeikräfte
eine Teilgruppe aller Polizistinnen und Polizisten sind. Vielmehr bedarf es einer per-
sonalisierten Zuordnung. Worin diese liegen soll, ergibt sich aus den Urteilsgründen
nicht. Insbesondere genügt es nicht, dass der Beschwerdeführer, dem bewusst war,
dass Einsatzkräfte der Polizei anwesend sein würden, hinter einer von der Polizei
überwachten Gruppe das Stadion verließ. Es fehlen Feststellungen dazu, dass sich
der Beschwerdeführer bewusst in die Nähe der Einsatzkräfte der Polizei begeben
hat, um diese mit seiner Parole zu konfrontieren. Der bloße Aufenthalt im Stadion im
Bewusstsein, dass die Polizei präsent ist, genügt den verfassungsrechtlichen Vorga-
ben an eine erkennbare Konkretisierung der Äußerung auf bestimmte Personen
nicht. Es ist hieraus nicht ersichtlich, dass die Äußerung sich individualisiert gegen
bestimmte Beamte richtet.

d) Die angegriffene Entscheidung beruht auf den aufgezeigten verfassungsrechtli-
chen Fehlern. Es ist nicht auszuschließen, dass das Oberlandesgericht bei erneuter
Befassung zu einer anderen Entscheidung in der Sache kommen wird.

3. Soweit der Beschwerdeführer die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 20 Abs. 3 und Art. 103 Abs. 2 GG rügt, ist die Verfassungsbeschwerde unzuläs-
sig, da es an einer den Anforderungen der § 23 Abs. 1, § 92 BVerfGG genügenden
Auseinandersetzung mit den verfassungsrechtlichen Maßstäben fehlt.

4. Die Entscheidung über die Erstattung der notwendigen Auslagen des Beschwer-
deführers folgt aus § 34a Abs. 2 BVerfGG. Die Festsetzung des Gegenstandswerts
beruht auf § 37 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG
(vgl. BVerfGE 79, 365 <366 ff.>).

Kirchhof Masing Baer
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- Bevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Thomas Baumeyer,
Wangenheimstraße 18, 14193 Berlin -

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 2646/15 -

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn D…,

gegen a) den Beschluss des Kammergerichts vom 21. September 2015 - (3) 121
Ss 71/15 (96/15) -,

b) das Urteil des Landgerichts Berlin vom 26. Januar 2015 - (569) 83 Js
445/10 Ns (126/13) -

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Vizepräsidenten Kirchhof,

den Richter Masing

und die Richterin Baer

am 29. Juni 2016 einstimmig beschlossen:

1. Das Urteil des Landgerichts Berlin vom 26. Januar 2015 - (569) 83 Js
445/10 Ns (126/13) - und der Beschluss des Kammergerichts vom
21. September 2015 - (3) 121 Ss 71/15 (96/15) - verletzen den Be-
schwerdeführer in seinem Grundrecht aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1
des Grundgesetzes.

2. Die Entscheidungen werden aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten
Entscheidung an das Landgericht Berlin zurückverwiesen.

3. Im Übrigen wird die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung
angenommen.

4. Das Land Berlin hat dem Beschwerdeführer die notwendigen Ausla-
gen zu erstatten.
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5. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit im Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren wird auf 25.000 € (in Worten: fünfund-
zwanzigtausend Euro) festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen eine strafrechtliche Verurteilung we-
gen Beleidigung gemäß § 185 StGB.

1. Der Beschwerdeführer arbeitet als Rechtsanwalt. Seit Dezember 2009 vertrat er
als Strafverteidiger den ersten Vorsitzenden eines gemeinnützigen Vereins, der Be-
schuldigter in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen Veruntreu-
ung von Spendengeldern war. Dieses Ermittlungsverfahren erregte großes Medienin-
teresse.

2. Das Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen
den Beschuldigten. An der nicht öffentlichen Sitzung der Haftbefehlsverkündung
nahm neben dem Beschwerdeführer auch die mit dem Verfahren betraute Staatsan-
wältin teil. Der Beschwerdeführer griff die Staatsanwältin im Laufe des Termins ver-
bal an und verließ die Sitzung noch vor ihrer offiziellen Schließung. Der Beschwerde-
führer war der Ansicht, sein Mandant werde zu Unrecht verfolgt und die erfolgten und
drohenden Maßnahmen der Strafverfolgung seien ungerechtfertigt. Am Abend des-
selben Tages rief ein Journalist, der an einer Reportage über den Beschuldigten und
das ihn betreffende Ermittlungsverfahren arbeitete und der über die Verhaftung im
Bilde war, den Beschwerdeführer an. Nach den Feststellungen der Fachgerichte
kannte der Beschwerdeführer den Journalisten nicht und wollte ihm keine Fragen be-
antworten oder ihm ein Interview mit dem Beschuldigten vermitteln, war jedoch im-
mer noch wütend über den Verlauf der Ermittlungen und bezeichnete im Laufe des
Telefonats die zuständige Staatsanwältin als

„dahergelaufene Staatsanwältin“, „durchgeknallte Staatsanwältin“,
„widerwärtige, boshafte, dümmliche Staatsanwältin“, „geisteskranke
Staatsanwältin“.

3. Das Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den Beschwer-
deführer einen Strafbefehl wegen Beleidigung. Nach Einspruch des Beschwerdefüh-
rers verurteilte ihn das Amtsgericht wegen Beleidigung. Auf die Berufung des Be-
schwerdeführers und der Staatsanwaltschaft hob das Landgericht das Urteil auf und
sprach den Beschwerdeführer frei. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hob das
Kammergericht das freisprechende landgerichtliche Urteil auf und verwies die Sache
zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landge-
richts zurück.

4. Mit angegriffenem Urteil verurteilte das Landgericht den nicht vorbestraften Be-
schwerdeführer wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je
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120 €. Die Äußerungen seien ehrverletzend gewesen. Durch sie wären der Staats-
anwältin in übertriebener Weise negative Eigenschaften und Verhaltensweisen zuge-
schrieben, ihr der sittliche und soziale Geltungswert abgesprochen und letztlich at-
testiert worden, grundsätzlich sozial minderwertig und beruflich unzulänglich zu sein.
Eine Rechtfertigung nach § 193 StGB liege nicht vor. Anlass, Kontext und Zielrich-
tung der Äußerungen seien nicht mehr der Kampf um das Recht gewesen, sondern
Ausdruck einer persönlichen Fehde gegen die ermittelnde Staatsanwältin, die einer
haltlosen Verteufelung gleichkomme. Dies ergebe sich schon daraus, dass die Äu-
ßerungen weder relativierend noch bezogen auf ganz bestimmte, einzelne Handlun-
gen der Staatsanwältin abgezielt hätten, sondern sie insgesamt als Person und un-
abhängig von ihren Verhaltensweisen in den Vordergrund gestellt worden sei. Keine
ihrer Ermittlungshandlungen sei konkret beanstandet worden. Der Beschwerdeführer
habe zudem gar keinen Anlass gehabt, sich gegenüber dem mit dem Ermittlungs-
verfahren und dessen Einzelheiten selbst gar nicht befassten Journalisten über die
Staatsanwältin in einer derartigen Form zu beschweren, nachdem der Journalist ihn
lediglich um objektive Informationen zu dem „Spendenskandal“ aus der Sicht des
Mandanten des Beschwerdeführers gebeten habe.

5. Die Revision des Beschwerdeführers verwarf das Kammergericht mit angegriffe-
nem Beschluss. Das Landgericht sei rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Gesamtheit der Bezeichnungen einer Staatsanwältin als „dahergelaufen“,
„durchgeknallt“, „widerwärtig, boshaft und dümmlich“ sowie „geisteskrank“ den Tat-
bestand der Beleidigung objektiv erfülle und nicht gerechtfertigt sei. Es habe festge-
stellt und in seine Würdigung einbezogen, dass die Äußerungen außerhalb des Ge-
richtssaals und damit des Kernbereichs des „Kampfs ums Recht“ gefallen seien und
im konkreten Kontext keinen konstruktiven Bezug zu einzelnen Ermittlungshandlun-
gen der Staatsanwältin gehabt hätten. Revisionsrechtlich beanstandungsfrei habe
das Landgericht ausgeschlossen, dass die Äußerung - gewissermaßen im umgangs-
sprachlichen Sinne einer durchgebrannten Sicherung - lediglich zum Ausdruck hätten
bringen sollen, dass bei den Ermittlungen Fehler gemacht worden seien. Dabei habe
das Landgericht Anlass und Verwendungskontext ausführlich dargestellt und gewür-
digt. Es hätte auch in noch ausreichender Dichte das Persönlichkeitsrecht der Ge-
schädigten gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit abgewogen.

6. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer die Verletzung
seines Grundrechts auf Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG, seiner Berufsfreiheit
aus Art. 12 Abs. 1 GG, eine Verletzung des Willkürverbotes des Art. 3 Abs. 1 GG so-
wie die Verletzung des Rechtes auf ein faires und rechtsstaatliches Verfahren aus
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG.

7. Der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Berlin wurde
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Akten des Ausgangsverfahrens lagen
dem Bundesverfassungsgericht vor.
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II.

Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG zur
Entscheidung angenommen, soweit mit ihr eine Verletzung von Art. 5 Abs. 1 Satz 1
GG gerügt wird. Die Voraussetzungen für eine stattgebende Kammerentscheidung
liegen vor (§ 93c Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG).

1. Das Bundesverfassungsgericht hat die maßgeblichen verfassungsrechtlichen
Fragen bereits entschieden (vgl. BVerfGE 61, 1 <7 ff.>; 90, 241 <246 ff.>; 93, 266
<292 ff.>). Dies gilt insbesondere für den Einfluss des Grundrechts auf Meinungsfrei-
heit bei Auslegung und Anwendung der grundrechtsbeschränkenden Vorschriften
der §§ 185 ff. StGB (vgl. BVerfGE 82, 43 <50 ff.>; 85, 23 <30 ff.>; 93, 266 <292 ff.>).

2. Die Verfassungsbeschwerde ist im Umfang der Annahme zulässig und im Sinne
des § 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG offensichtlich begründet. Die angegriffenen Ent-
scheidungen verletzten den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 5
Abs. 1 Satz 1 GG.

a) Unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts Werturteile und Tatsachenbehauptungen, wenn und so-
weit sie zur Bildung von Meinungen beitragen (vgl. BVerfGE 85, 1 <15>). Das Grund-
recht auf Meinungsfreiheit ist allerdings nicht vorbehaltlos gewährt. Es findet seine
Schranken in den allgemeinen Gesetzen, zu denen die hier von den Gerichten ange-
wandten Vorschriften der §§ 185, 193 StGB gehören. Auslegung und Anwendung
dieser Vorschriften sind Sache der Fachgerichte, die hierbei das eingeschränkte
Grundrecht interpretationsleitend berücksichtigen müssen, damit dessen wertsetzen-
der Gehalt auch bei der Rechtsanwendung gewahrt bleibt (vgl. BVerfGE 7, 198
<205 ff.>; 120, 180 <199 f.>; stRspr). Dies verlangt grundsätzlich eine Abwägung
zwischen der Schwere der Persönlichkeitsbeeinträchtigung durch die Äußerung ei-
nerseits und der Einbuße an Meinungsfreiheit durch ihr Verbot andererseits (vgl.
BVerfGE 99, 185 <196 f.>; 114, 339 <348>). Das Ergebnis der Abwägung ist verfas-
sungsrechtlich nicht vorgegeben und hängt von den Umständen des Einzelfalls ab
(vgl. BVerfGE 85, 1 <16>; 99, 185 <196 f.>).

Zu beachten ist hierbei indes, dass Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG nicht nur sachlich-
differenzierte Äußerungen schützt, sondern gerade Kritik auch pointiert, polemisch
und überspitzt erfolgen darf; insoweit liegt die Grenze zulässiger Meinungsäußerun-
gen nicht schon da, wo eine polemische Zuspitzung für die Äußerung sachlicher Kri-
tik nicht erforderlich ist (vgl. BVerfGE 82, 272 <283 f.>; 85, 1 <16>). Einen Sonderfall
bilden hingegen herabsetzenden Äußerungen, die sich als Formalbeleidigung oder
Schmähung darstellen. Dann ist ausnahmsweise keine Abwägung zwischen der Mei-
nungsfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht notwendig, weil die Meinungsfreiheit re-
gelmäßig hinter den Ehrenschutz zurücktreten wird (vgl. BVerfGE 82, 43 <51>; 90,
241 <248>; 93, 266 <294>). Diese für die Meinungsfreiheit einschneidende Folge ge-
bietet es aber, hinsichtlich des Vorliegens von Formalbeleidigungen und Schmähkri-
tik strenge Maßstäbe anzuwenden (vgl. BVerfGE 93, 266 <294>).
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Das Bundesverfassungsgericht ist auf eine Nachprüfung begrenzt, ob die Fachge-
richte die Grundrechte ausreichend beachtet haben (vgl. BVerfGE 93, 266 <296 f.>;
101, 361 <388>). Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit sind auch dann ver-
kannt, wenn eine Äußerung unzutreffend als Tatsachenbehauptung, Formalbeleidi-
gung oder Schmähkritik eingestuft wird mit der Folge, dass sie dann nicht im selben
Maß am Schutz des Grundrechts teilnimmt wie Äußerungen, die als Werturteil ohne
beleidigenden oder schmähenden Charakter anzusehen sind (vgl. BVerfGE 85, 1
<14>; 93, 266 <294>).

b) Diesen Maßstäben genügen die angegriffenen Entscheidungen nicht in jeder
Hinsicht.

aa) Das Landgericht geht bei seiner Verurteilung ohne hinreichende Begründung
vom Vorliegen des Sonderfalls einer Schmähkritik aus. Es verwendet den Begriff der
Schmähkritik zwar nicht ausdrücklich, stellt aber darauf ab, die inkriminierten Äuße-
rungen seien Ausdruck einer persönlichen Fehde und stellten die Beleidigte als Per-
son in den Vordergrund. Dementsprechend unterlässt es die verfassungsrechtlich
gebotene Abwägung von Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls, worin ein eigenständiger verfassungs-
rechtlicher Fehler liegt (vgl. BVerfGE 93, 266 <294>).

Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrängenden Effekts ist der Begriff der
Schmähkritik von Verfassung wegen eng zu verstehen. Auch eine überzogene oder
gar ausfällige Kritik macht eine Äußerung für sich genommen noch nicht zur Schmä-
hung. Eine Äußerung nimmt diesen Charakter erst dann an, wenn nicht mehr die
Auseinandersetzung in der Sache, sondern - jenseits auch polemischer und über-
spitzter Kritik - die Diffamierung der Person im Vordergrund steht (vgl. BVerfGE 82,
272 <283 f.>; 85, 1 <16>; 93, 266 <294>). Sie liegt bei einer die Öffentlichkeit wesent-
lich berührenden Frage nur ausnahmsweise vor und ist eher auf die Privatfehde be-
schränkt (vgl. BVerfGE 93, 266 <294>). Die Annahme einer Schmähung hat wegen
des mit ihr typischerweise verbundenen Unterbleibens einer Abwägung gerade in Be-
zug auf Äußerungen, die als Beleidigung und damit als strafwürdig beurteilt werden,
ein eng zu handhabender Sonderfall zu bleiben.

Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben hat das Landgericht verkannt. Zwar sind
die in Rede stehenden Äußerungen ausfallend scharf und beeinträchtigen die Ehre
der Betroffenen. Die angegriffenen Entscheidungen legen aber nicht in einer den be-
sonderen Anforderungen für die Annahme einer Schmähung entsprechenden Weise
dar, dass ihr ehrbeeinträchtigender Gehalt von vornherein außerhalb jedes in einer
Sachauseinandersetzung wurzelnden Verwendungskontextes stand. Der Beschwer-
deführer reagierte auf einen Anruf von einem mit dem Verfahrensstand vertrauten
Journalisten, der ihn in seiner Eigenschaft als Strafverteidiger zu dem Ermittlungsver-
fahren gegen seinen Mandanten und dessen Inhaftierung befragte. In diesem Kon-
text ist es jedenfalls möglich, dass sich die inkriminierten Äußerungen auf das dienst-
liche Verhalten der Staatsanwältin vor allem mit Blick auf die Beantragung des
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Haftbefehls bezogen. Für die Annahme einer Schmähkritik reicht es unter diesen
Umständen nicht, wenn das Landgericht nur darauf abstellt, dass die Äußerungen
dabei nicht relativiert oder auf ganz bestimmte einzelne Handlungen der betreffenden
Staatsanwältin Bezug nahmen. Es hätte insoweit in Auseinandersetzung mit der Si-
tuation näherer Darlegungen bedurft, dass sich die Äußerungen von dem Ermitt-
lungsverfahren völlig gelöst hatten oder der Verfahrensbezug nur als mutwillig ge-
suchter Anlass oder Vorwand genutzt wurde, um die Staatsanwältin als solche zu
diffamieren.

So lange solche Feststellungen nicht tragfähig unter Ausschluss anderer Deutungs-
möglichkeiten getroffen sind, hätte das Landgericht den Beschwerdeführer nicht we-
gen Beleidigung verurteilen dürfen, ohne eine Abwägung zwischen seiner Meinungs-
freiheit und dem Persönlichkeitsrecht der Staatsanwältin vorzunehmen. An dieser
fehlt es hier. Auch das Kammergericht hat diese nicht nachgeholt, denn es verweist
lediglich auf eine „noch hinreichende“ Abwägung durch das Landgericht, die indes
nicht stattgefunden hat.

bb) Die angegriffenen Entscheidungen beruhen auf diesem Fehler. Es ist jedenfalls
nicht auszuschließen, dass die Gerichte bei erneuter Befassung im Rahmen einer
Abwägung zu einer anderen Entscheidung kommen werden. Es ist allerdings festzu-
halten, dass ein Anwalt grundsätzlich nicht berechtigt ist, aus Verärgerung über von
ihm als falsch angesehene Maßnahmen einer Staatsanwältin oder eines Staatsan-
walts diese gerade gegenüber der Presse mit Beschimpfungen zu überziehen. Inso-
weit muss sich im Rahmen der Abwägung grundsätzlich das allgemeine Persönlich-
keitsrecht der Betroffenen durchsetzen. Wie hier die Abwägung - die sich
gegebenenfalls auch auf die Strafzumessung auswirkt - unter näherer Würdigung der
Umstände ausfällt, obliegt jedoch fachgerichtlicher Würdigung.

3. Soweit der Beschwerdeführer auch eine Verletzung von Art. 12 Abs. 1, Art. 3
Abs. 1 sowie Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG rügt, wird die Verfas-
sungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Von einer Begründung wird
insoweit gemäß § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG abgesehen.

4. Die Entscheidung über die Auslagenerstattung folgt aus § 34a Abs. 2 BVerfGG.
Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht auf § 37 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung
mit § 14 Abs. 1 RVG (vgl. BVerfGE 79, 365 <366 ff.>).

Kirchhof Masing Baer
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- Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Bornheim und Partner,
Vangerowstraße 20, 69115 Heidelberg -

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 3388/14 -

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn Prof. Dr. F…,

gegen a) das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 11. November
2014 - 7 U 76/11 -,

b) das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 15. Juli 2011 - 324 O 274/07
-

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Vizepräsidenten Kirchhof,

den Richter Masing

und die Richterin Baer

am 28. Juni 2016 einstimmig beschlossen:

1. Das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 15. Juli 2011 - 324 O 274/07
- und das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 11. No-
vember 2014 - 7 U 76/11 - verletzen den Beschwerdeführer in seinem
Grundrecht aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes.

Die Entscheidungen werden aufgehoben. Die Sache wird an das Land-
gericht Hamburg zurückverwiesen.

2. Im Übrigen wird die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung
angenommen.

3. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat dem Beschwerdeführer die
notwendigen Auslagen zu erstatten.
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4. Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit für das Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren wird auf 25.000,00 € (in Worten: fünfund-
zwanzigtausend Euro) festgesetzt.

G r ü n d e :

Die Verfassungsbeschwerde betrifft Unterlassungsansprüche wegen der Verbrei-
tung persönlichkeitsverletzender Tatsachenbehauptungen.

I.

1. Der Beschwerdeführer und Beklagte des Ausgangsverfahrens ist Professor für
Zell- und Molekularbiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg
und Experte für Dopingfragen. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens, Frau B., war in
ihrer aktiven Zeit eine sowohl in der DDR als auch später in der Bundesrepublik er-
folgreiche Leichtathletin.

2. Der ehemalige Leichtathletiktrainer der Klägerin, Herr S., betrieb gegen den Be-
schwerdeführer vor dem Landgericht Hamburg eine Unterlassungsklage in Bezug auf
Äußerungen über Minderjährigendoping. Im Zuge dieses Rechtsstreits legte der Be-
schwerdeführer über seinen Rechtsanwalt einen Schriftsatz vom 26. Januar 2007
vor, in dem es auszugsweise hieß:

„Es ist hier aber auch festzuhalten, dass nach dieser offiziellen
Aussage der Zeugin T. [einer ehemaligen DDR-Leichtathletin], die
heute als Justiz-Angestellte bei der Staatsanwaltschaft Berlin tätig
ist, 1985 bis 1987 ‚die aus ihrer Trainingsgruppe auf alle Fälle eben-
falls Oral-Turinabol genommen haben‘ …, d.h. also … die damali-
gen Sportlerinnen

…

B. <die Klägerin des Ausgangsverfahrens>

Das heißt, dass nach der unterschriebenen Zeugenaussage der
Diplom-Rechtspflegerin und Staatsanwaltsjuristin T. alle genannten
Sportlerinnen damals noch minderjährig waren, Frau B. sogar erst
13 Jahre alt war, und so als minderjährige Mädchen vom Antragstel-
ler systematisch virilisiert und bewusst (siehe z.B. in der T.-Aussage
erwähnten Leberwert-Kontrollen) dem Risiko von Schädigungen an
Körper und Psyche ausgesetzt wurden.

Der Volksmund, aber auch der Bürger mit normalem ethischen
Empfinden und Mitleidsvermögen nennt so etwas: Schweinerei!
Oder: Schande!“

Die in Bezug genommene Zeugin T. hatte in der DDR in derselben Trainingsgruppe
wie die Klägerin unter Herrn S. trainiert. Im Jahr 1997 hatte sie polizeilich ausgesagt,
alle Athletinnen in ihrer Trainingsgruppe hätten als Minderjährige Oral-Turinabol ver-
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abreicht bekommen.

3. Den Schriftsatz vom 26. Januar 2007 und eine Kopie der polizeilichen Aussage
der Trainingskameradin Frau T. überließ der Beschwerdeführer neben der Einfüh-
rung in den Prozess auch einem Journalisten der Tageszeitung „Die Welt“. Der dort
auf dieser Grundlage am 20. Februar 2007 erschienene Artikel enthielt die Aussage,
dass Frau B. 1985 im Alter von nur 13 Jahren von ihrem damaligen Trainer das ver-
botene Dopingmittel Oral-Turinabol verabreicht bekommen habe.

4. Die Klägerin nahm den Beschwerdeführer vor dem Landgericht Hamburg auf Un-
terlassung der Behauptung in Anspruch, sie habe 1985, als sie gerade 13 Jahre alt
gewesen sei, von ihrem damaligen Trainer das Dopingmittel Oral-Turinabol bekom-
men.

Das Landgericht hat der Unterlassungsklage nach Beweisaufnahme stattgegeben.
Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, der Beschwerdeführer habe sich
die Tatsachenbehauptung der Zeugin T. zu Eigen gemacht und sie über den Kontext
des ursprünglichen Rechtsstreits hinaus verbreitet. Die Behauptung, die Klägerin ha-
be als Jugendliche Dopingmittel eingenommen, sei geeignet, sie als ehemalige Profi-
sportlerin in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen und ihre Leistungen im Min-
derjährigenalter zu schmälern. Der entsprechend § 186 StGB beweisbelastete
Beschwerdeführer habe den Beweis für die Wahrheit seiner Behauptung nicht erbrin-
gen können, so dass seine Tatsachenbehauptung prozessual als unwahr zu gelten
habe. Im Rahmen der gebotenen Abwägung überwiege das allgemeine Persönlich-
keitsrecht der Klägerin die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers. An der Verbrei-
tung unwahrer Tatsachenbehauptungen bestehe kein überwiegendes Interesse.

Das Oberlandesgericht hat die Entscheidung des Landgerichts bestätigt und hinzu-
gefügt, die Behauptung des Beschwerdeführers sei auch nicht von der Wahrneh-
mung berechtigter Interessen im Sinne des § 193 StGB gedeckt. Die Verbreitung an
einen Journalisten gehe deutlich über den Bereich des vorangegangenen Gerichts-
verfahrens hinaus. Auch das sogenannte „Laienprivileg“ sei nicht zugunsten des Be-
schwerdeführers einschlägig, weil dieser selbst journalistisch tätig geworden sei.

5. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer vornehmlich eine
Verletzung seiner Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 GG.

6. Der Justizsenator der Freien und Hansestadt Hamburg und die Klägerin des Aus-
gangsverfahrens hatten Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Akten des Ausgangs-
verfahrens haben dem Bundesverfassungsgericht vorgelegen.

II.

Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an und gibt ihr
nach § 93c Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG statt.

Die Voraussetzungen für eine Stattgabe durch die Kammer liegen vor (§ 93c
BVerfGG). Das Bundesverfassungsgericht hat die maßgebliche verfassungsrechtli-
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che Fragestellung der Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeits-
schutz im Fall nicht erweislich wahrer Tatsachenbehauptungen entschieden (vgl.
BVerfGE 99, 185 <197 ff.>; 114, 339 <352 ff.>).

Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet.

1. Die angegriffenen Urteile verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht
aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.

a) Allerdings unterliegen gerichtliche Entscheidungen nach der ständigen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts nur einer begrenzten Überprüfung. Der
verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstab beschränkt sich auf die Frage, ob die ange-
griffenen Entscheidungen Fehler erkennen lassen, die auf einer grundsätzlich unrich-
tigen Anschauung von der Bedeutung des Grundrechts, insbesondere vom Umfang
seines Schutzbereiches, beruhen (vgl. BVerfGE 7, 198 <206 f.>; 107, 275 <280 f.>).
Hierbei sind Auslegung und Anwendung einfachen Rechts im Einzelfall Sache der
Fachgerichte und einer Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht grund-
sätzlich entzogen. Bei Auslegung und Anwendung der einschlägigen einfach-
rechtlichen Vorschriften müssen die zuständigen Gerichte allerdings die betroffenen
Grundrechte interpretationsleitend berücksichtigen, damit deren wertsetzender Ge-
halt auch auf Ebene der Rechtsanwendung gewahrt bleibt (vgl. BVerfGE 7, 198 <205
ff.>; 85, 1 <16>; 114, 339 <347 f.>). Dies verlangt in der Regel eine Abwägung der wi-
derstreitenden grundrechtlich geschützten Belange, die im Rahmen der auslegungs-
fähigen Tatbestandsmerkmale des einfachen Rechts vorzunehmen ist und die be-
sonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen hat (vgl. BVerfGE 99, 185
<196>; 114, 339 <348>). Das Ergebnis dieser Abwägung lässt sich nicht generell und
abstrakt vorwegnehmen. In der Rechtsprechung sind allerdings Leitlinien für die kon-
krete Abwägung entwickelt worden. So müssen wahre Tatsachenbehauptungen in
der Regel hingenommen werden, unwahre dagegen nicht (vgl. BVerfGE 99, 185
<196>). Im Fall von Tatsachenbehauptungen, die weder erweislich wahr noch erwie-
senermaßen unwahr sind, ist eine Abwägungsentscheidung zwischen Meinungsfrei-
heit und allgemeinem Persönlichkeitsrecht zu treffen. Jedenfalls in Fällen, in denen
es um eine die Öffentlichkeit wesentlich berührende Angelegenheit geht, kann auch
eine möglicherweise unwahre Behauptung solange nicht untersagt werden, wie zu-
vor hinreichend sorgfältig deren Wahrheitsgehalt recherchiert worden ist (vgl.
BVerfGE 114, 339 <353 Rn. 44>).

b) Mit diesen Anforderungen ist die unbedingte Verurteilung des Beschwerdefüh-
rers zur Unterlassung nicht zu vereinbaren. Mit Blick auf den in den §§ 1004 Abs. 1,
823 Abs. 1, Abs. 2 BGB in Verbindung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der
Klägerin verankerten äußerungsrechtlichen Unterlassungsanspruch haben die Fach-
gerichte den Schutzumfang der Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers verkannt.

aa) Verfassungsrechtlich unbedenklich ist die Übertragung der Beweisregel des
§ 186 StGB über § 823 Abs. 2 BGB in das zivilrechtliche Äußerungsrecht, welche
dem Beschwerdeführer die Beweislast für die Wahrheit der das Persönlichkeitsrecht
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der Klägerin beeinträchtigenden Tatsachenbehauptung auferlegt (vgl. BVerfGE 114,
339 <352>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 15. Dezember
2008 - 1 BvR 1404/04 -, juris, Rn. 21).

bb) Nicht tragfähig ist hingegen die Auffassung der Gerichte, dass die streitbefange-
ne Behauptung des Beschwerdeführers, die Klägerin habe 1985 von ihrem damali-
gen Trainer das Dopingmittel Oral-Turinabol bekommen, wegen ihrer Nichterweis-
lichkeit als „prozessual unwahr“ zu gelten habe und bereits aus diesem Grunde das
Persönlichkeitsrecht der Klägerin überwiege.

(1) Zwar stellen die Gerichte zu Recht heraus, dass es für die Verbreitung unwahrer
Tatsachenbehauptungen in der Regel keinen Rechtfertigungsgrund gibt (vgl.
BVerfGE 61, 1 <8>; 99, 185 <197>), weshalb die Meinungsfreiheit bei der Äußerung
bewusst unwahrer oder erwiesenermaßen falscher Tatsachenbehauptungen grund-
sätzlich hinter das Persönlichkeitsrecht zurücktritt (vgl. BVerfGE 85, 1 <17>). Die
Feststellungen des Landgerichts ergeben indes nicht, dass der Beschwerdeführer ei-
ne falsche Tatsache verbreitet hätte, sondern nur, dass er die Wahrheit seiner Be-
hauptung nicht beweisen konnte (sog. non liquet).

(2) Für diesen Fall der Verbreitung von Tatsachenbehauptungen, deren Wahrheits-
gehalt nicht festgestellt werden kann, kann das Grundrecht der Meinungsfreiheit ei-
nem generellen Vorrang des Persönlichkeitsrechts entgegenstehen. Die Rechtspre-
chung der Zivilgerichte stellt einen Ausgleich zwischen den Anforderungen der
Meinungsfreiheit und den Belangen des Persönlichkeitsschutzes mittels der Prüfung
her, ob die Äußerung durch die Wahrnehmung berechtigter Interessen (§ 193 StGB)
gerechtfertigt ist. Hiernach kann unter bestimmten Umständen auch eine möglicher-
weise unwahre Behauptung denjenigen, die sie aufstellen oder verbreiten, so lange
nicht untersagt werden, wie sie im Vorfeld hinreichend sorgfältige Recherchen über
den Wahrheitsgehalt angestellt haben (vgl. BGHZ 132, 13 <23 f.>; BGH, GRUR
2016, S. 532 <533 f.>; je m.w.N.). Dabei dürfen die Fachgerichte einerseits im Inter-
esse der Meinungsfreiheit keine Anforderungen an die Wahrheitspflicht stellen, die
die Bereitschaft zum Gebrauch des Grundrechts herabsetzen (vgl. BVerfGE 54, 208
<219 f.>; 85, 1 <17>). Andererseits haben sie zu berücksichtigen, dass die Wahr-
heitspflicht Ausdruck der aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgenden
Schutzpflicht ist (vgl. BVerfGE 99, 185 <198>; zu alldem BVerfGE 114, 339 <352
ff.>).

Je schwerwiegender die aufgestellte Behauptung in das Persönlichkeitsrecht der
Betroffenen eingreift, desto höher sind die Anforderungen an die Erfüllung der Sorg-
faltspflicht. Der Umfang der Sorgfaltspflichten richtet sich nach dem jeweiligen Einzel-
fall und den Aufklärungsmöglichkeiten der Äußernden und ist für Äußerungen der
Presse strenger als für Äußerungen von Privatpersonen (vgl. BVerfGE 99, 185
<198>; 114, 339 <353>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom
25. Juni 2009 - 1 BvR 134/03 -, www.bverfg.de, Rn. 64; Beschluss der 1. Kammer
des Ersten Senats vom 23. Februar 2000 - 1 BvR 456/95 -, www.bverfg.de, Rn. 30 ff.;
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BGH, ZUM 2010, S. 339 <340 f.>).

Im Fall äußerungsrechtlicher Unterlassungsbegehren kann die Wahrheitspflicht zu-
dem über die Verpflichtung hinausgehen, alle Nachforschungsmöglichkeiten auszu-
schöpfen. Wird offenbar, dass die Wahrheit einer persönlichkeitsverletzenden Be-
hauptung sich nicht erweisen lässt, ist es zuzumuten, auch nach Abschluss
umfassender Recherchen kenntlich zu machen, wenn verbreitete Behauptungen
durch das Ergebnis eigener Nachforschungen nicht gedeckt sind oder kontrovers be-
urteilt werden (vgl. BVerfGE 114, 339 <355 f.>).

(3) Diesen Maßgaben genügen die angegriffenen Entscheidungen nicht. Das Land-
gericht hat nach Feststellung der Nichterweislichkeit der Tatsachenbehauptungen
des Beschwerdeführers keine weitere Abwägung der konfligierenden Grundrechts-
positionen vorgenommen. Auch die Ausführungen des Oberlandesgerichts zu § 193
StGB beschränken sich auf die Feststellung, dass das sogenannte „Laienprivileg“
nicht zugunsten des Beschwerdeführers eingreife, ohne dass eine Abwägung in der
Sache erkennbar wäre.

2. Die angegriffenen Entscheidungen beruhen zumindest teilweise auf dem festge-
stellten Grundrechtsverstoß. Für den Fall, dass der Beschwerdeführer - was zu ermit-
teln ist - seiner Recherchepflicht hinreichend nachgekommen ist, kann die Abwägung
von Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht ergeben, dass der Beschwerdeführer
seine Behauptungen in gewissem Umfang - möglicherweise mit präzisierenden Zu-
sätzen - wird aufrechterhalten dürfen.

3. Die Anordnung der Auslagenerstattung folgt aus § 34a Abs. 2 BVerfGG. Die Fest-
setzung des Gegenstandswerts beruht auf § 37 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 14
Abs. 1 RVG (vgl. BVerfGE 79, 365 <366 ff.>).

Kirchhof Masing Baer
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 3487/14 -

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn B…,

gegen a) das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 4. November
2014 - 7 U 89/13 -,

b) das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 27. September 2013 - 324 O
80/13 -

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Vizepräsidenten Kirchhof,

den Richter Masing

und die Richterin Baer

am 29. Juni 2016 einstimmig beschlossen:

1. Das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 27. September 2013 - 324 O
80/13 - und das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 4.
November 2014 - 7 U 89/13 - verletzen den Beschwerdeführer jeweils
in seinem Grundrecht aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgeset-
zes.

2. Die Entscheidungen werden aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten
Entscheidung an das Landgericht Hamburg zurückverwiesen.

3. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat dem Beschwerdeführer die
notwendigen Auslagen zu erstatten.

4. Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit im Verfassungs-
beschwerdeverfahren wird auf 25.000 € (in Worten: fünfundzwanzig-
tausend Euro) festgesetzt.
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G r ü n d e :

I.

Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist eine zivilgerichtliche Verurteilung zur
Unterlassung.

1. Der Beschwerdeführer und Beklagte des Ausgangsverfahrens (im Folgenden:
der Beschwerdeführer) hatte nach den gerichtlichen Feststellungen vom Kläger des
Ausgangsverfahrens, der eine Immobilienfirma betreibt, eine Werkstattfläche gemie-
tet. Im Jahr 2007 kam es zu einem Rechtsstreit um Rückzahlungsansprüche des Be-
schwerdeführers. Die Parteien schlossen im Oktober 2008 einen Vergleich, in dem
sich der Kläger dazu verpflichtete, 1.100 € an den Beschwerdeführer zu bezahlen. Im
Januar 2009 bot der Kläger an, den Betrag in 55 Monatsraten zu je 20 € zu bezahlen.
Dieses Ratenzahlungsangebot lehnte der Beschwerdeführer ab und stellte zugleich
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft, was er dem Kläger auch mitteilte. Im Febru-
ar 2009 sah sich der Beschwerdeführer gezwungen, einen Zwangsvollstreckungsauf-
trag zu erteilen. Kurz vor Erteilung des Auftrags hatte der Kläger 110 € gezahlt. Die
Zahlung des Restbetrags erfolgte Ende Februar 2009. Die Staatsanwaltschaft stellte
das Ermittlungsverfahren im März 2009 ein.

Im Jahr 2012 berichtete der Beschwerdeführer über diesen - in der Sache zwischen
den Parteien unstreitigen - Vorgang auf Internet-Portalen, welche die Möglichkeit bie-
ten, Firmen zu suchen und eine Bewertung abzugeben. Der Beschwerdeführer nutz-
te für seine Äußerungen jeweils die Bewertungsfunktion:

„Ende 2007 war ich leider gezwungen Herrn … bezüglich der
Rückgabe meiner Mietkaution vor dem Amtsgericht Hamburg-
Wandsbek zu verklagen. Im November 2008 bekam ich dann vom
Amtsgericht … einen Titel, der Herr … verpflichtete, 1.100 € an mich
zu zahlen. Am 3.1.2009 bekam ich einen Brief von Herrn …, in dem
er angeboten hat, die 1.100 € in 55 Monatsraten á 20 € zu bezahlen,
da es im zur Zeit nicht möglich ist, die 1.100 € in einer Summe zu
zahlen.

Erst nach Einschalten der Staatsanwaltschaft … und dem zustän-
digen Gerichtsvollzieher hat Herr … dann Ende Februar 2009 ge-
zahlt. Mit Herrn … werde ich bestimmt keine Geschäfte mehr ma-
chen.“

[Name des Beschwerdeführers], Hamburg

Der Kläger begehrte im Ausgangsverfahren die Unterlassung dieser Äußerungen.

2. Das Landgericht verurteilte den Beschwerdeführer antragsgemäß. Die angegrif-
fene Äußerung verletze das allgemeine Persönlichkeitsrecht, da nach der gebotenen
Abwägung die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers zurücktreten müsse. Wahre
Tatsachen aus dem Bereich der Sozialsphäre dürften zwar nur im Falle schwerwie-
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gender Auswirkungen auf das Persönlichkeitsrecht mit negativen Sanktionen ver-
knüpft werden, da im Bereich der Sozialsphäre dem Informationsinteresse der Öf-
fentlichkeit gegenüber dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Betroffenen ein
tendenziell größeres Gewicht zuzuerkennen sei. Dennoch überwiege vorliegend das
Anonymitätsinteresse des Klägers. Auch wenn ein öffentliches Interesse bei zukünfti-
gen Geschäftspartnern oder Kunden zu bejahen sei, führten die konkreten Umstände
des Ermittlungsverfahrens und die zeitlichen Abläufe dazu, dass von keinem beson-
ders erheblichen öffentlichen Interesse zum Zeitpunkt der Verbreitung auszugehen
sei. Es handle sich um einen Vorwurf im Bereich der mittleren Kriminalität. Hinzu
komme, dass zwischen der Einleitung beziehungsweise Einstellung des Strafverfah-
rens und der Bewertung durch den Beschwerdeführer drei Jahre vergangen seien
und es sich um ein im Zeitpunkt der Berichterstattung bereits seit längerer Zeit erle-
digtes Ermittlungsverfahren handle. Vor dem Hintergrund der Gesamtumstände und
der geschäftlichen Tätigkeit des Klägers müsse von einer hohen Beeinträchtigung
des Klägers ausgegangen werden. Zudem komme nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs eine Berichterstattung mit Namensnennung über strafrechtliche
Ermittlungsverfahren nur in Fällen schwerer Kriminalität oder bei Straftaten in Be-
tracht, die die Öffentlichkeit besonders berührten.

3. Das Oberlandesgericht wies die Berufung des Beschwerdeführers zurück und
führte ergänzend aus, dass das zögerliche Bezahlen einer titulierten Forderung kein
Ereignis darstelle, an dem ein besonderes öffentliches Interesse bestehe.

4. Der Beschwerdeführer wendet sich mit der Verfassungsbeschwerde gegen die
Entscheidungen des Landgerichts und des Oberlandesgerichts und rügt die Verlet-
zung seiner Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.

5. Der Justizbehörde und dem Kläger des Ausgangsverfahrens wurde Gelegenheit
zur Stellungnahme gegeben. Der Kläger des Ausgangsverfahrens hat sich geäußert.
Die Akten des Ausgangsverfahrens lagen dem Bundesverfassungsgericht vor.

II.

Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG zur
Entscheidung angenommen, weil dies zur Durchsetzung der Grundrechte des Be-
schwerdeführers angezeigt ist. Die Voraussetzungen für eine stattgebende Kammer-
entscheidung liegen vor (§ 93c Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 93a Abs. 2 Buchstabe b
BVerfGG).

1. Das Bundesverfassungsgericht hat die maßgeblichen Fragen zur Beurteilung von
wahren Tatsachenbehauptungen im Bereich des Äußerungsrechts und des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts bereits entschieden (vgl. BVerfGE 34, 269 <281 ff.>; 35,
202 <232>; 66, 116 <139>; 97, 391 <403>; 99, 185 <196>).

2. Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet. Die angegriffenen Ent-
scheidungen verletzen die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers aus Art. 5 Abs. 1
Satz 1 GG.
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Bei den angegriffenen Äußerungen handelt es sich um Tatsachenbehauptungen,
die geeignet sind, zur Meinungsbildung beizutragen und deshalb auch den Schutz
der Meinungsfreiheit genießen (vgl. BVerfGE 85, 1 <15 f.>; 90, 241 <247>; stRspr).

Das Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG ist allerdings nicht vorbehaltlos ge-
währt, sondern steht gemäß Art. 5 Abs. 2 GG insbesondere unter dem Schranken-
vorbehalt der allgemeinen Gesetze, zu denen auch die hier angewendeten Vorschrif-
ten der §§ 823, 1004 BGB gehören. Jedoch haben die Fachgerichte bei der
Auslegung und Anwendung der grundrechtsbeschränkenden Normen des einfachen
Rechts die wertsetzende Bedeutung des beeinträchtigten Grundrechts zu berück-
sichtigen. Diesem Erfordernis werden die angegriffenen Entscheidungen nicht in hin-
reichendem Maße gerecht. Die Gerichte haben zwar nicht verkannt, dass die streit-
gegenständlichen Äußerungen in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit fallen und
sind auch in eine Abwägung zwischen diesem Grundrecht des Beschwerdeführers
und den auf Seiten des Klägers zu berücksichtigenden grundrechtlich geschützten
Belangen seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts eingetreten. Die Erwägungen
der Gerichte werden aber der Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit nicht
hinreichend gerecht.

Die Gerichte legen zunächst zutreffend dar, dass die Behauptung wahrer Tatsa-
chen, die Vorgänge aus der Sozialsphäre betreffen, grundsätzlich hingenommen
werden müsse, denn das Persönlichkeitsrecht verleiht keinen Anspruch darauf, nur
so in der Öffentlichkeit dargestellt zu werden, wie es genehm ist (vgl. BVerfGE 97,
391 <403>). Zu den hinzunehmenden Folgen der eigenen Entscheidungen und Ver-
haltensweisen gehören deshalb auch solche Beeinträchtigungen, die sich aus nach-
teiligen Reaktionen Dritter auf die Offenlegung wahrer Tatsachen ergeben, solange
sie sich im Rahmen der üblichen Grenzen individueller Entfaltungschancen halten
(vgl. BVerfGE 97, 391 <404>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats
vom 8. Juni 2010 - 1 BvR 1745/06 -, Rn. 21, www.bverfg.de). Die Schwelle zur Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung wird bei der Mitteilung wahrer Tatsachen über die Sozi-
alsphäre regelmäßig erst überschritten, wo sie einen Persönlichkeitsschaden be-
fürchten lässt, der außer Verhältnis zu dem Interesse an der Verbreitung der
Wahrheit steht (vgl. BVerfGE 97, 391 <403>; 99, 185 <196 f.>).

Die Gerichte gehen weiter zutreffend davon aus, dass auch die Nennung des Na-
mens im Rahmen einer solchen der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglichen Bewer-
tung das Persönlichkeitsrecht des Klägers berührt. Hierbei darf der Einbruch in die
persönliche Sphäre nicht weiter gehen, als eine angemessene Befriedigung des In-
formationsinteresses dies erfordert. Die für den Genannten entstehenden Nachteile
müssen im rechten Verhältnis zur Schwere des geschilderten Verhaltens oder der
sonstigen Bedeutung für die Öffentlichkeit stehen (vgl. BVerfGE 35, 202 <232>). Eine
ausreichend schwere Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des
Klägers zeigen die angegriffenen Entscheidungen indes nicht auf und begründen
nicht in tragfähiger Weise, dass der Kläger die unbestritten wahren Äußerungen aus-
nahmsweise nicht hinnehmen muss. Sie lassen nicht erkennen, dass dem Kläger ein
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unverhältnismäßiger Verlust an sozialer Achtung droht. Trotz der vom Beschwerde-
führer erstatteten Anzeige wird dem Kläger keine strafrechtlich relevante Handlung
vorgeworfen, sondern eine schleppende Zahlungsmoral. Vor diesem Hintergrund
steht auch die namentliche Nennung des Klägers, der seine Firma unter diesem Na-
men führt, nicht außer Verhältnis zum geschilderten Verhalten. Es ist verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Gerichte hier ein öffentliches Informations-
interesse möglicher Kundinnen und Kunden des Klägers bejahen.

Soweit die Gerichte darauf abstellen, dass sich der Beschwerdeführer erst drei Jah-
re nach der Einstellung eines Strafverfahrens äußert, führt dies nicht zu einem Über-
wiegen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers. Es würde den Beschwer-
deführer unverhältnismäßig in seiner Meinungsfreiheit einschränken, wenn nach
einer solchen Zeitspanne im Rahmen einer subjektiven Bewertung des Geschäftsge-
barens eines nach wie vor in gleicher Weise tätigen Gewerbebetreibers von ihm er-
lebte unstreitig wahre Tatsachen nicht mehr äußern dürfte. Hierbei ist zu berücksich-
tigen, dass der Zeitpunkt der geschilderten Ereignisse klar erkennbar ist, und dass
die Äußerungen auf den Portalen als Bewertung veröffentlicht wurden.

3. Die angegriffenen Entscheidungen beruhen auf den aufgezeigten verfassungs-
rechtlichen Fehlern. Es ist nicht auszuschließen, dass das Landgericht bei erneuter
Befassung zu einer anderen Entscheidung in der Sache kommen wird.

4. Die Entscheidung über die Erstattung der notwendigen Auslagen der Beschwer-
deführerin folgt aus § 34a Abs. 2 BVerfGG. Die Festsetzung des Gegenstandswerts
beruht auf § 37 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 RVG (vgl. BVerfGE 79,
365 <366 ff.>).

Kirchhof Masing Baer
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